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Stellungnahme der FMA zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Publizistikförderungsgesetz 1984 und das Stellenbesetzungsgesetz geändert werden 
(BKA-Beitrag zum Stabilitätsgesetz 2012 – BKA-StabG); GZ BKA-602.659/0001-V/2/2012 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die FMA erlaubt sich, zum angeführten Gesetzesentwurf folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
 
Zu Artikel X2 (§§ 6 und 7), Änderung des Stellenbesetzungsgesetzes: 
 
Das Gehaltsniveau der Mitarbeiter der FMA muss in einer angemessenen Relation zu in 
beaufsichtigten Unternehmen gewährten Entlohnungen stehen, um in der Finanzmarktaufsicht 
qualifiziertes Personal zu rekrutieren und zu halten. Unter der Annahme, dass § 7 Abs. 1 Z 2 
des Entwurfs auf die FMA Anwendung findet, würde eine solche Bezügeregelung künftig zu 
einer Verschlechterung der Aufsichtskapazitäten der FMA führen, da eine marktnahe 
Entlohnung von Mitarbeitern der FMA nicht mehr möglich wäre und somit die FMA als 
Aufsichtsbehörde des Finanzmarkts, eines Schlüsselsektors der Volkswirtschaft, am 
Arbeitsmarkt ihre Attraktivität für entsprechend qualifiziertes Personal einbüßen würde. 
 
Aus diesen Gründen sollte von der Änderung des Stellenbesetzungsgesetzes Abstand 
genommen werden. 
 
Diese Stellungnahme wurde auch an die Präsidentin des Nationalrates 
(begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) übermittelt. 
 
 
Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anmerkungen! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 
Bereich Integrierte Aufsicht 
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Für den Vorstand 
 
 

Dr. Sergio Materazzi, LL.M. 
 
 

Mag. Markus Köb 
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